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Situation Information und Sensibilisierung und Eigenvorsorge durch die Betroffenen 

Generell nimmt das Bewusstsein der Gefährdung bei den Anliegern und Betroffenen im 

Überschwemmungsgebiet auch rasch nach den Ereignissen ab und ist bald darauf kaum noch vorhanden, 

alteingesessene Einwohner, die noch von den großen Hochwasserschäden berichten können, werden 

immer weniger, Zugezogene sind sich der Gefahr ebenfalls nicht bewusst und haben für den Ereignisfall 

keine Vorkehrungen getroffen. Eine hohe Priorität hat die Information und Sensibilisierung der potenziell 

von Hochwasser Betroffenen.  

Die Hochwassergefahrenkarten des Landes weisen die Überflutungsbereiche bei HQ10, HQ100 und 

HQextrem aus. Die Hochwasserrisikokarten des Landes stellen zudem dar, wie viele Personen bei den 

entsprechenden Ereignissen betroffen wären. Bei HQ10 sind in der Ortsgemeinde 20 Personen betroffen, 

bei HQ100 sind es 60, bei HQextrem sind es 100. Nach Auskunft der SGD Nord, Regionalstelle Trier, ist 

eine Anpassung der Hochwassergefahrenkarten und danach auch der Überschwemmungsgebiete für die 

Kyll geplant. 

Beim Flutereignis 2021 breitete sich das Wasser auch in Jünkerath weiter aus, als es die 

Extremgefahrenkarten darstellen, da die Seitengewässer ebenfalls starkes Hochwasser führten und die 

Kyll zusätzlich belasteten.  

Nach Auskunft der SGD Nord, Regionalstelle Trier, ist eine Anpassung der Hochwassergefahrenkarten und 

danach auch der Überschwemmungsgebiete für die Kyll geplant. Konkrete zeitliche Angaben können noch 

nicht gemacht werden. Vor 2025, ab wann eine Anpassung der Hochwassergefahrenkarten erforderlich 

ist, ist jedoch nicht mit neuen HW-Gefahren- und HW-Risikokarten zu rechnen. Die Anpassung der 

Kyll: Gefährdung, Eigenvorsorge und angepasste Nutzung im Überschwemmungsbereich 1 

 
 

Hochwasser in der Bahnhofstraße (Quelle: www.juenkerath.de) Flutereignis 2021 (Foto: FFW Jünkerath) 

Maßnahmenbereich Flutereignis 2021 (Foto: FFW Jünkerath) 
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Überschwemmungsgebiete wird auf die Berechnung der HW-Gefahrenkarten aufsetzen, so dass sich der 

zeitliche Ablauf hieraus ergibt. 

Zur Eigenvorsorge sind alle potenziell von Hochwasser Betroffenen gemäß § 5 WHG verpflichtet. 

  

Ziel Die im Überschwemmungsgebiet wohnenden Personen müssen über die Gefährdung an ihrem 

Wohnstandort aufgeklärt und regelmäßig erinnert werden. Dies soll als Daueraufgabe bei der 

Verbandsgemeinde etabliert werden und durch wiederkehrende Bekanntmachungen über die 

Mitteilungskanäle von VG und OG, speziell vor dem Winterhalbjahr, erfolgen. Ergänzend empfiehlt sich 

die Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit Erläuterungen 

zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen sowie Möglichkeiten des privaten Objektschutzes. 

Die gedruckte Information soll an die betroffenen Haushalte verteilt sowie öffentlich ausgelegt werden. 

Zur Eigenvorsorge gehört, dass jede Person, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung 

treffen muss. Im Besonderen gilt dies für die Nutzung von Grundstücken, die den möglichen nachteiligen 

Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen sind. Im Vordergrund stehen 

bei der Eigenvorsorge der Objekt- und Sachwertschutz, das Wissen um das richtige Verhalten vor, 

während und nach einem Ereignis und die Risikoabsicherung in Form von Versicherungen. 

In den von Hochwasser betroffenen Straßen könnten Markierungen die potenzielle Betroffenheit für die 

unmittelbaren Anlieger darstellen. Die Markierungen sollen auf Höhe der zu erwartenden Wasserstände 

eines HQ100 und HQextrem bzw. mit den Wasserständen des Ereignisses von 2021 angebracht werden, 

bspw. an Häuserwänden, Laternenmasten oder anderen Beschilderungen. 

Situation Hochwassersensible Nutzung des Überschwemmungsbereiches 

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen 

wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten 

Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen 

und können andernorts zu weiteren Gefahren und materiellen, wie immateriellen Schäden führen.  

  

Ziel Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  

Dies gilt auch für temporäre Anlagen oder Einrichtungen, wie die Tipi-Zelte des Fair.Stärken e.V. und den 

Wohnmobilstellplatz Eifelland an der Kyll in Glaadt. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Anpassung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten  Landesamt 

für Umwelt 
in Umsetzung 

Anpassung der Überschwemmungsgebiete der Kyll nach Fertigstellung der neuen 
Hochwassergefahren- und -risikokarten 

SGD Nord  bevorstehend 

Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser 
Betroffenen als Daueraufgabe etablieren 

VG dauerhaft 

Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner 
mit Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen 

VG kurzfristig 

Platzierung von Markierungen der Wasserstände zu erwartender 
Hochwasserereignisse (bspw. HQ100 und HQextrem) bzw. mit Markierungen des 

OG kurzfristig 
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Ereignisses von 2021 in den entsprechend betroffenen Straßenς etwa an 
Häuserwänden, Beschilderungselementen o.ä. 

Information/ Anschreiben hochwassergefährdeter Objekte zur Sicherung von 
Heizungsanlage, Öl- und Gastanks) 

VG kurzfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Einhaltung der Festsetzungen zur Änderung/ Errichtung baulicher Anlagen im 
ÜSG 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Anlieger dauerhaft 

Räumung der Tipi-Zelte aus dem Hochwasserüberschwemmungsbereich der Kyll im 
Fall einer Hochwasserwarnung 

Fair.Stärken 
e.V. Köln 

Bei Hochwasser-
warnung 

Räumung des Wohnmobilstellplatzes Eifelland im Fall einer Hochwasserwarnung Betreiber Bei Hochwasser-
warnung 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

¶ Berücksichtigung der Gebäudestatik bei baulichen Schutzmaßnahmen zur 
Vermeidung des Wassereintritts bei Kyllhochwasser 

Anlieger kurzfristig 
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Situation !ƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ DŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Yȅƭƭά  

Lƴ CƻƭƎŜ ŘŜǎ 9ȄǘǊŜƳŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜǎ нлнм ǿƛǊŘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǇŀǊǘƴŜǊǎŎƘŀŦǘ YȅƭƭάΣ ƛƴŘŜƳ ŘƛŜ 

Fachbehörden und betroffenen Orts- und Verbandsgemeinden sowie Kreisverwaltungen vertreten sind, 

intensiv über notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Hochwasservorsorge beraten und 

entsprechende Vorhaben abgestimmt und vorangebracht. 

  

Ziel Zentrales Instrument soll zunächst ein Aktionsplan zur αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ DŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 

ŘŜǊ Yȅƭƭά ǎŜƛƴΦ 5ƛŜǎŜǊ ȊƛŜƭǘ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ǸōŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜΣ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘǳǊŎƘ 

Maßnahmenentwicklung und -umsetzung am Gewässer und auf den potenziellen Überflutungsbereichen 

unter Berücksichtigung naturschutzrelevanter Belange. Außerdem sollen Wasserrückhaltepotentiale im 

Einzugsgebiet der Kyll gesucht und untersucht werden. Ziel des Aktionsplans ist eine nachhaltige 

Hochwasservorsorge für alle betroffenen Kommunen, Oberlieger und Unterlieger. 

Neben technischen Vorsorge- und Unterhaltungsmaßnahmen sollen auch nicht-technische 

Vorsorgemaßnahmen betrachtet und umgesetzt werden. Dazu gehören auch die Information, 

Sensibilisierung, Eigenvorsorge und Aufklärung der Bevölkerung. Die Risikokommunikation ist ein weiterer 

Schwerpunkt des Aktionsplanes. 

Überaus wichtig ist auch die Sanierung der Einzugsgebiete der Seitengewässer der Kyll und Maßnahmen 

der Hochwasserrückhaltung an den Gewässern 3. Ordnung, die maßgeblich dazu beitragen können, die 

Kyll bei Ereignissen wie 2021 zu entlasten. 

Kyll: Hochwasserrückhaltung und Gewässerentwicklung 2 

  

Kyll in Fließrtg., im Bereich der Mündung des Kiffenbaches Brücke Bahnhofstraße und Wegedamm (Blick gg. Fließrtg.) 

Maßnahmenbereich Wegedamm zw. Kyll und Grundstücken der Bahnhofstraße 
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Situation Kronenburger Stausee 

Die Talsperre wurde in den 1970er Jahren als Hochwasserrückhaltebecken für das rd. 77 Quadratkilometer 

große Einzugsgebiet der Kyll und der Taubkyll und insofern als Hochwasserschutz für Kronenburg, vor 

allem aber auch für die unterliegenden Ortschaften in Rheinland-Pfalz, errichtet. 

Auf einer Fläche von 27 ha. fasst der See ein Stauvolumen von ca. 2,7 Mio. m³. Die 18 m hohe Staumauer 

hat eine Länge von 320 m. Zum Auffangen der Herbsthochwässer wird der See jedes Jahr ab Oktober um 

3,5 m abgesenkt. Der zur Verfügung stehende Stauraum wurde für ein Hochwasser ausgelegt, welches 

statistisch alle 50 Jahre auftritt. Bei größeren Hochwasserereignissen, wie etwa 2021, hat der See bei 

Vollfüllung keine Pufferwirkung mehr und die Hochwasserwelle läuft ungebremst durch die Anlage. 

Im Vorlauf eines Starkregen- oder Hochwasserereignisses ist es nach Aussage des Zweckverbands nicht 

möglich, den Wasserstand derart zu senken, dass zusätzliches Volumen für die Hochwasserrückhaltung 

freigegeben werden kann. Alleine die Umstellung des Wasserstandes von Sommer- auf Winterstau dauert 

zehn bis zwölf Tage.   

Beim Großereignis 2021 zeigte sich zudem, dass die Hochwasserführung der Kyll-Seitengewässer und  

-Einzugsgebiete unterhalb des Stausees die Überflutung in den Ortslagen zusätzlich extrem stark 

beeinflussten als nur der Überlauf aus dem Stausee. 

  

Ziel Nach dem Hochwasser 2021 wurde der See zur Aufnahme der Schäden im Winterstau gehalten, was 

voraussichtlich noch bis Mitte 2025 andauern wird. Die neuen Betriebsschütze, die im November 2024 in 

Betrieb genommen wurde, werden derzeit (Anfang 2025) aufgrund erneuter Schäden an der Dichtung 

überarbeitet. Auch andere Mängel am Bauwerk werden noch beseitigt. 

Der Zweckverband Kronenburger Stausee diskutiert und prüft die Sinnhaftigkeit, den Winterstau 

dauerhaft beizubehalten, sofern dies zu einer Verbesserung der Hochwasserrückhaltung beiträgt. 

Abgewogen werden muss die dann entfallende Nutzung für Schwimm- oder Freizeitbetrieb. Zudem 

widerspräche dies dem eigentlichen Betriebsplan. Dennoch soll dies weiter geprüft werden.  

Ein Bestandteil der Betriebsvorschrift des Stausees ist ein Warn- und Kommunikationsverzeichnis. Dieses 

sieht vor, dass aus Nordrhein-Westfalen eine Information und Warnung an die SGD Nord in Rheinland-

Pfalz erfolgt, jedoch keine zusätzliche unmittelbare Warnung an die Ortsgemeinden, Einsatzkräfte und 

Katastrophenschutzstellen in den unterhalb liegenden Orten und an die Verbandsgemeinde Gerolstein. 

Dies muss unbedingt erfolgen, um dortige Einsatzvorbereitungen in Gang setzen zu können. Die SGD Nord 

ist zuständig, um, in Abstimmung mit dem Zweckverband Kronenburger Stausee und der 

Verbandsgemeinde Gerolstein, die zusätzlich relevanten Vorwarnstellen in den Kommunikationsplan 

(Telefonverzeichnis) zu integrieren. 

 

Situation Wegedamm entlang der Kyll 

Entlang der Kyll führt ein Fußweg zwischen Gewässer und den Privatgrundstücken der Bahnhofstraße bis 

zum Römerwall (siehe Fotos auf vorheriger Seite), der gewissermaßen als Hochwasserschutz fungiert.  

  

Ziel Im Jahr 2021 hat der Wegdamm seine Aufgabe erfüllt. Damals kam das Wasser ab 21 Uhr über die Brücke 

an der Bahnhofstraße und floss die Bahnhofstraße entlang. Ein großer Teil des Wassers wurde auch über 

die Bahnstrecke auf die Straße geleitet.  

Festzustellen ist, ob der Wegedamm als Hochwasserschutzanlage errichtet und entsprechend gebaut ist 

oder lediglich die Funktion erfüllt. Daraus abzuleiten sind definierte Unterhaltungsmaßnahmen, die in 

diesem Gewässerabschnitt und am Wegedamm erforderlich sind und wer dafür zuständig ist. In den 

Hochwasserrisikokarten des Landes ist er zumindest nicht als Hochwasserschutzanlage erfasst. 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Verbandsgemeinde Gerolstein 
Ortsgemeinde Jünkerath 

7 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Abstimmung und UmsetzunƎ ŘŜǎ !ƪǘƛƻƴǎǇƭŀƴǎ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜ ǳƴŘ 
DŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Yȅƭƭά, Ausschreibung der darin benannten Planungsaufträge 
und Umsetzung der Maßnahmen 

Hochwasser-
partnerschaft 
Kyll 

laufende 
Abstimmung 

Überprüfung einer positiven Auswirkung auf die Hochwasserschutzfunktion am 
Kronenburger Stausee durch einen dauerhaften Erhalt des Winterstaus 

Zweckverband 
Kronenburger 
Stausee 

laufende 
Maßnahme 

Überarbeitung der Warnkette: Integration der notwendigen Ansprechpartner in der 
VG Gerolstein, den betroffenen Ortsgemeinden und lokalen Feuerwehren in den 
Kommunikationsplan des Stausees zur Information und Warnung im Notfall/ 
Ereignisfall, bspw. bei drohender Vollfüllung des Stausees und Anspringens der 
Hochwassernotentlastung 

SGD kurzfristig 

Feststellung, ob der gewässerbegleitende Wegedamm an der Bahnhofstraße als 
Hochwasserschutzanlage errichtet wurde; darauf ableitend Definition von 
Unterhaltungsmaßnahmen und Zuständigkeiten 

SGD Nord kurzfristig 
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Situation Die Kyll liegt als Gewässer 2. Ordnung, innerhalb der Verbandsgemeinde Gerolstein, in der 

Unterhaltungszuständigkeit des Landkreises Vulkaneifel. Die Verbandsgemeinde hingegen ist Zuständige 

für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung. 

Unterschieden werden muss insgesamt zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers 

(Sicherstellung des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken 

(bspw. Brücken, Durchlässe, Verrohrungen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört 

(oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht, für auch die privaten Anlieger an Gewässern 

verantwortlich sind. 

  

Ziel Analog zu den Gewässern 3. Ordnung ist es auch für die Kyll erforderlich, dass die Gewässerunterhaltung 

in den für die Ortslagen kritischen Bereichen hochwasservorsorgend erfolgt, sodass bspw. die Gefährdung 

durch Treibgut, Totholz oder Verklausungen vor und entlang der Ortslagen reduziert wird. Um der Aufgabe 

einer hochwasservorsorgenden Gewässerunterhaltung nachkommen und diese strukturieren und 

abarbeiten zu können, soll ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt werden. 

Dieses soll daher auch im Sinne der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und 

Strecken mit erhöhtem Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und 

Unterhaltungszustände eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen 

Hochwassergefährdung beizutragen. Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der 

Zielzustand der Unterhaltung benannt und ggf. auch fotografisch festgehalten werden.  

Kyll: Gewässer- und Anlagenunterhaltung 3 

 

 

Kyll vor der Brücke der Glaadter Straße (Blick gg. Fließrtg.) Blick von der Brücke Römerwall auf die Kyll (gg. Fließrtg.) 

Maßnahmenbereich Blick von der Brücke der Bahnhofstraße auf die Kyll 
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Auch für die Querungsbauwerke sollte das Unterhaltungskonzept den Zielzustand definieren, sodass die 

Anlageneigentümer diesen im Rahmen ihrer Unterhaltungsverpflichtung erhalten können. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für die Kyll unter Berücksichtigung 
und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem 
Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung, 
einschließlich der Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -
intervalle 

Landkreis 
Vulkaneifel 

mittelfristig 

¶ Aufweitung des Abflussprofils im Bereich der Kyllbrücke Glaadter Straße, der 
Brückenquerschnitt eingeengt ist 

¶ Räumung des abgelagerten Sediments unter dem Brückenbogen 

OG kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung an der Kyll: 

¶ hochwasservorsorgende Unterhaltung der Fließabschnitte vor und innerhalb der 
Ortslage Jünkerath 

Landkreis 
Vulkaneifel 

regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der Kyll: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Bauwerks auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

In Jünkerath betrifft dies folgende Bauwerke: 

¶ Brücke Glaadter Straße 

¶ Fußgängerbrücke zum Rathausplatz 

¶ Brücke Bahnhofstraße 

¶ Fußgängerbrücke zur Kirche St. Antonius von Padua 

¶ Brücke Römerwall 

OG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der Kyll: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Bauwerks auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

In Jünkerath betrifft dies folgende Bauwerke: 

¶ Brücke K 67 Gewerkschaftsstraße 

LBM regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an der Kyll und am Mühlgraben: 

¶ regelmäßige Kontrolle des Bauwerks auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

In Jünkerath betrifft dies folgende Bauwerke: 

¶ Durchlass Mühlgraben 

¶ Durchlass der Kyll südlich des Gewerbegebiets 

DB AG regelmäßig 
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Situation Gefährdete Einrichtungen und Infrastrukturen 

Bei Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen und gefährdete Einrichtungen besonders 

zu schützen. Dies sind bauliche Anlagen, Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige 

Versorgungsengpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. 

  

Ziel Die gefährdeten Einrichtungen und Infrastrukturen im Überschwemmungsbereich und potenziellen 

Überflutungsbereich eines extremen Hochwassers oder Starkregenabflusses müssen durch die Betreiber/ 

Zuständigen überprüft und hochwassersicher hergestellt oder nachgerüstet werden. Der Versagenspunkt 

(bekannter Pegelstand o.ä.) einer technischen Anlage bzw. einrichtungsbezogene Notfallpläne und 

Evakuierungskonzepte sollen der Stadt bzw. Verbandsgemeinde sowie der Feuerwehr mitgeteilt werden, 

sodass dies in die Alarm- und Einsatzplanung aufgenommen werden kann. 

Zu in Jünkerath gefährdeten bzw. bereits betroffenen Einrichtungen gehören: 

ω DRK Rettungswache Jünkerath, Auf dem Werth 38 

ω Freiwillige Feuerwehr, Gerätehaus am Rathausplatz 

ω Rathaus der Verbandsgemeinde am Rathausplatz 

ω Graf-Salentin-Schule, Schulstraße 8 

ω KiTa St. Antonius von Padua, Kindergartenweg 1 

ω Seniorenresidenz Kylltalblick, Schüllerstraße 20 

Alarm- und Einsatzplanung / Gefährdete Infrastrukturen und Einrichtungen 4 

  

Feuerwehrgerätehaus und Rathaus am Rathausplatz DRK-wŜǘǘǳƴƎǎǿŀŎƘŜ ƛƴ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!ǳŦ ŘŜƳ ²ŜƘǊǘ оуά 

Maßnahmenbereich Seniorenresidenz Kylltalblick (Foto: Argentum Gruppe) 
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Hinzu kommen unten aufgelistete Ortsnetzstation der Westnetz GmbH. Zu der aufgeführten KiTa und der 

Schule siehe auch Maßnahmenbereich Nr. 12. 

Situation Alarm- und Einsatzplanung  

Die Verbandsgemeinde stellt derzeit einen Feuerwehrbedarfsplan auf, der 2025 im Verbandsgemeinderat 

beschlossen werden soll. Alarm- und Einsatzpläne zu Hochwasser und Starkregen bestehen in der 

Verbandsgemeinde noch nicht.  

  

Ziel Mittelfristig sollen diese für alle Ortsgemeinden erarbeitet werden, beginnend mit den besonders 

gefährdeten Ortsgemeinden an der Kyll. Darin sollte u.a. auch berücksichtigt werden, wo im Ereignisfall 

bei Kyllhochwasser Notfallparkflächen für die Autos der Betroffenen eingerichtet werden können, wo die 

bei HQextrem potenziell Betroffenen versorgt werden können (Evakuierungs- bzw. Anlaufstellen) und wo 

bspw. Hubschrauber landen könnten. Der Feuerwehrstandort in Jünkerath war beim Ereignis 2021 

betroffen, entsprechend sind auch hier Maßnahmen der Eigenvorsorge am Objekt zu treffen. Dies ist 

ebenso bei der Einsatzplanung zu berücksichtigen, um. erforderliche Ausweichquartiere oder andere 

notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit zu prüfen und diese sicherzustellen. 

Situation Hochwasserfrühwarnung und Pegelstellen 

Im Bürgerforum zum Vorsorgekonzept wurde auch die Hochwasserwarnung der Bevölkerung diskutiert. 

Hier wünscht man sich ein besseres Warnsystem für solche Katastrophen bzw. Möglichkeiten, über 

Referenzwasserstände die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen des drohenden Hochwasser besser 

abschätzen zu können (bspw. ab welchem Pegelwert treten Überschwemmungen in welchen Straßen auf). 

  

Ziel Das Landesamt für Umwelt betreibt einen Meldedienst für Hochwasser. Hier werden Frühwarnungen für 

Kyll-Hochwasser veröffentlicht, die aus flächendeckenden Modellberechnungen des Wasserhaushalts 

generiert werden. Diese Frühwarnkarten berücksichtigen jedoch nur das Flusshochwasser der Kyll und 

können nicht zur Warnung vor Gewitter, Starkregen oder kleinräumigen Überflutungen genutzt werden. 

Die Warnungen sind als Prognose zum erwarteten Hochwasser zu verstehen und werden zweimal täglich 

aktualisiert. Im Hochwasserfall erfolgt die Aktualisierung häufiger (Link: https://www.hochwasser.rlp.de/). 

In Jünkerath wurde bereits 1964 an der Kyll eine Pegelmessstelle für Hochwasser installiert. Der aktuelle 

Wasserstand sowie die Pegelwerte in Kurven sind über das Geoportal Wasser des Landes Rheinland-Pfalz 

abrufbar. (Link: https://geodaten-wasser.rlp-umwelt.de/wasserstand/2660030000/wasserstaende) 

Nach der Hochwasserkatastrophe 2021 wurde auf Initiative des DRK Vulkaneifel in Zusammenarbeit mit 

dem Umwelt-Campus Birkenfeld eine weitere Messstelle an der Kyllbrücke in Glaadt installiert. Auch wenn 

es sich hierbei nicht um eine offizielle Pegelmessstelle des Landes handelt, kann die Messstelle zukünftig 

zur Früherkennung von Hochwasserereignissen beitragen. Die aktuellen Wasserstände sind beim Umwelt-

Campus Birkenfeld für jedermann einsehbar. 

(Link: https://www.umwelt-campus.de/forschung/projekte/iot-werkstatt/pegel-juenkerath) 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Überprüfung und Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser der Kyll, 

Kanalrückstau und Oberflächenabfluss nach Starkregen am Feuerwehrgerätehaus 
Jünkerath am Rathausplatz 

¶ Sicherstellung der Einsatzfähigkeit im Ereignisfall 

VG 
(Wehrleitung) 

kurzfristig 

Abstimmung mit dem Zweckverband Kronenburger Stausee zu den Erfahrungen aus 
dem Ereignis 2021 und zur möglichen Verbesserung der Kommunikation und 
Vorwarnung im Ereignisfall 

VG 
(Wehrleitung) 

kurzfristig 

¶ Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für den Hochwasser- und 
Starkregenfall 

VG 
(Wehrleitung) 

mittelfristig 
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o Berücksichtigung ggf. notwendiges Ausweichquartier oder Verlegung des 
Standortes 

o Evakuierungsplanung für die Ortsgemeinde Jünkerath 

Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans auf Ebene der Verbandsgemeinde VG in Umsetzg. 

Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und Aufstellung eines Rettungs- und 
Evakuierungskonzeptes für den Überschwemmungsfall durch Starkregen an der 
Seniorenresidenz Kylltalblick 

Argentum 
Pflege Holding 
GmbH 

kurzfristig 

Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und Aufstellung eines Rettungs- und 
Evakuierungskonzeptes für den Hochwasser- und Starkregenfall an der 
Kindertagesstätte St. Antonius von Padua Jünkerath 

Katholische 
KiTa gGmbH 
Trier 

kurzfristig 

Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und Aufstellung eines Rettungs- und 
Evakuierungskonzeptes für den Hochwasser- und Starkregenfall an der Graf-Salentin-
Schule 

OG kurzfristig 

Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge und eines Verfahrensplans für den 
Hochwasserfall am Rathaus und den Gebäuden der Verbandsgemeindeverwaltung 

VG kurzfristig 

¶ Überprüfung der Anlagen der Abwasser- und Wasserversorgung im 
Überschwemmungsbereich 

¶ Sicherung der gefährdeten Anlagen; ggf. Aufstellung eines Notfallplans 

VG-Werke kurzfristig 

Sicherung der kritischen Anlagen im Überschwemmungsbereich Betreiber kurzfristig 

Sicherung der kritischen Infrastrukturen im Überschwemmungsbereich 

¶ Anschlusspunkt Fttx (AP-00003, A_Glaadt), Glaadter Str. 17  

¶ Hochspannungsleitungs-Station Jünkerath, Feusdorfer Str. 28 

¶ Ortsnetzstation Glaadt (ST-00009), Glaadter Str. 17 

¶ Ortsnetzstation Kölner Straße (ST-00004), Kölner Straße 

Westnetz kurzfristig 
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Situation Der Glaadtbach (Gewässer 3. Ordnung) entspringt in dem nordrhein-westfälischen Ortsteil Dahlem der 

Gemeinde Dahlem. Dort fließt er durch die Ortslage und weiter nach Jünkerath. Noch vor der Grenze 

fließen ihm einige Seitengewässer zu und werden auch Siedlungsflächen in den Glaadtbach entwässert. 

Auf rheinland-pfälzischer Seite fließt der Glaadtbach dann aus nordwestlicher Richtung der Ortslage 

Glaadt zu. Das Einzugsgebiet ist teilweise bewaldet, überwiegend jedoch landwirtschaftlich genutzt, vor 

allem östlich des Baches gelegenen Flächen, die zum Bach hin entwässern, der in diesem langen Abschnitt 

entlang der ehemaligen Bahntrasse verläuft. 

Unweit der Landesgrenze quert der Bach die Bahntrasse. Dort besteht bereits ein Rückhaltebecken, das 

zur Abflussreduzierung Richtung Ortslage beiträgt. 

Nach 2021 kam es auch im Mai 2024 zu einem großen Hochwasser am Glaadtbach, infolge eines 

Starkregens und daraus folgend zu einer breitflächigen Überschwemmung innerhalb der Ortslage Glaadt. 

2021 waren die Auswirkungen, bei zeitgleichem Hochwasser der Kyll, vergleichbar. 

  

Ziel Bei zusätzlichen Orts- und Gewässerbegehungen am Glaadtbach wurden im Mai 2024 die Auswirkungen 

des Hochwassers erfasst und die Potenziale zur Verbesserung im Einzugsgebiet und dem Verlauf bis zur 

bebauten Ortslage wie folgt aufgenommen: 

ω Flächenerwerb entlang des Glaadtbaches (über Aktion Blau) für Maßnahmen zur Vergrößerung des 

Überflutungsraums  

ω Forcieren der Hochwasserausbreitung in der Gewässeraue durch Einengung des Bachlaufs und 

kaskadenartig angelegte Querdämme, die einen Einstau provozieren 

Glaadt Glaadtbach außerorts 5 

  

Fließabschnitt im NSG, Retentionsbecken  Fließabschnitt oberhalb d. Bebauung; private Flächennutzung 

Maßnahmenbereich Bahntrasse und links das Glaadtbachtal (Blick gg. Fließrtg.) 
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ω Erhöhung/ Ertüchtigung des Retentionspotenzials im Bereich des bereits bestehenden 

Rückhaltebeckens vor Querung der Bahntrasse, Wiederherstellung des ursprünglichen 

Retentionsvolumens (ggf. in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde) 

ω !ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ tƻǘŜƴȊƛŀƭŦƭŅŎƘŜ όCƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ α9ǎǎƛƎάύ ŦǸǊ ²ŀǎǎŜǊǊǸŎƪƘŀƭǘΥ CƭǳǊ мсΣ CƭǳǊǎǘǸŎƪ сΥ  

o Nach Abholzung des Fichtenbestands (mittlerweile erfolgt) bietet sich hier westlich des 

Bahndamms und des davor errichteten Rückhaltebeckens, unweit der Landesgrenze, die 

konkrete Möglichkeit zur Umsetzung eines weiteren Rückhaltebereiches. Das Grundstück 

kann durch die Ortsgemeinde erworben werden. Hier ist durch Schaffung eines Walls an der 

südlichen Grenze auch ein effektives Rückhaltevolumen herzustellen. Mit einer Verwallung 

am Einlassbereich könnte die Situation so modelliert werden, dass bei HQ 1-5 der 

Retentionsraum gefüllt wird. Im Auslass müsste eine Verwallung dann so gestaltet werden, 

dass die Situation in Flurstück 7 und 8 nicht verschlechtert wird, alternativ sollten diese 

Flurstücke miteinbezogen werden, sofern ein Nutzungsvertrag zustande kommt. 

ω Aktivierung der Potenzialfläche für Rückhaltung im Bereich des ehemaligen Bahndamms und der 

früheren Abzweigung der Bahnstrecke nach Stadtkyll: Engstelle an alter Bahnbrücke bietet die 

Möglichkeit zu einer Verengung des Querschnitts zum Wasserrückhalt durch Drosselung des 

Durchlasses (nach Prüfung des baulichen Zustands des Bauwerks und ggf. erforderlicher 

Instandsetzungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk dem Wasserdruck bei Rückstau 

standhält) 

ω Aktivierung der Potenzialflächen zum Wasserrückhalt in der Fläche: Flur 16, Flurstück 5 und Flur 15, 

Flurstück 116 

ω Im Zusammenhang mit dem Bauantrag für eine PV-Anlage östlich des Gewässers: Freihaltung der 

potenziell zusätzlich zu aktivierenden Retentionsflächen rechts des Baches 

ω Ggf. vorab Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung und Ermittlung des Retentionspotenzials 

entlang des gesamten Gewässers (hydraulische Prüfung unter Berücksichtigung der Ökologie), dabei 

auch Prüfung des möglichen Retentionspotenzials im Bereich des Gewässers in der Gemeinde Dahlem 

Für den Glaadtbach, wie auch für weitere Gewässer 3. Ordnung, wurde durch die Verbandsgemeinde 

bereits die Aufstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts beauftragt. Damit soll die 

Unterhaltungsaufgabe an den entsprechenden Gewässern, die in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde 

liegt, systematisiert und besser strukturiert werden. Das Unterhaltungskonzept soll daher auch im Sinne 

der Hochwasser- und Starkregenvorsorge Überwachungsstrecken und Strecken mit erhöhtem 

Unterhaltungsbedarf definieren, an denen festgelegte Kontrollintervalle und Unterhaltungszustände 

eingehalten werden sollen, um zur Reduzierung der innerörtlichen Hochwassergefährdung beizutragen. 

Zu den Überwachungs- und Unterhaltungsstrecken sollte der Zielzustand der Unterhaltung benannt und 

ggf. auch fotografisch festgehalten werden. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ wǸŎƪƘŀƭǘŜǾƻƭǳƳŜƴ ǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ .ŀƘƴŘŀƳƳǎ όCƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ α9ǎǎƛƎάύ  OG kurzfristig 

Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Prüfung und Ermittlung des 
Retentionspotenzials entlang des gesamten Gewässers (hydraulische Prüfung unter 
Berücksichtigung der Ökologie), dabei auch Prüfung des möglichen Retentionspotenzials 
im Bereich des Gewässers in der Gemeinde Dahlem 

OG kurzfristig 

Planung und Umsetzung einer Gesamtmaßnahme am Glaadtbach, unter 
Berücksichtigung der oben genannten außerörtlichen Maßnahmen sowie der unter 
Maßnahmenbereich Nr. 6 aufgeführten innerörtlichen Verbesserungspotenziale 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Glaadtbach unter 
Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit 
erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen 

VG Auftrag 
vergeben 
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Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Glaadtbach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Verbesserung des Wasserrückhalts im Wald und Vermeidung des gezielten Abflusses zur 
Ortslage durch verschiedene, sich ergänzende Maßnahmen im Wald: 

¶ Tiefenversickerung begünstigen 

¶ Wasserspeicherung erhöhen 

¶ Oberflächenabfluss mindern 

¶ Infiltration erhöhen 

¶ Linienabfluss mindern, breitflächige Ableitung von den Waldwegen in die Fläche 

¶ Retentionsraum bereitstellen: Kleinrückhalte am Weg und in der Fläche 

Forst mittelfristig 

Verbesserung des Hochwasserrückhalts am Gewässer innerhalb der Gemeinde Dahlem, 
etwa durch Erhöhung des querenden Wirtschaftsweges und Drosselung des Abflusses 
oberhalb der Landesgrenze (in Abstimmung/ Kooperation mit der Gemeinde Dahlem) 

OG mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten 

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen 

¶ Belassen von Totholz 

Forst/ 
Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren 

¶ Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen, ggf. Ableitung in die Fläche und nach 
Möglichkeit Aktivierung von Kleinstrückhalten (Retentionsraum an Wegedämmen, 
kleinen Erddämmen etc.) 

¶ Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Hanglängenverkürzung, Verzicht auf erosionsgefährdete Kulturen, ganzjährige 
Bodenbedeckung, Direktsaat  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, Ackernutzung vermeiden 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 
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Situation Innerorts kam es durch die Hochwasserabflüsse 2021 und 2024 zu massiven Schäden und einer Großzahl 

an betroffenen Grundstücken und Objekten. Wie zuvor (Maßnahmenbereich Nr. 5) sind im Wesentlichen 

Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung und -retention in der Gewässeraue außerorts zu treffen, um die 

Situation innerorts zu entlasten.  

  

Ziel Bei zusätzlichen Orts- und Gewässerbegehungen nach dem Ereignis 2024 wurden nun gezielt auch die 

Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten im Siedlungsbereich konkretisiert. 

Bachdurchlass in der Bahntrasse vor der Hochbrücke Glaadter Straße: 

ω Beseitigung der Hochwasserschäden am Durchlass der Bahntrasse durch die Deutsche Bahn AG 

ω Rechtsseitig von Furt bis Durchlass: Entfernung der abbruchgefährdeten Weiden im Rahmen der 

Gewässerunterhaltung 

ω Zwischen Bahndurchlass und Hochbrücke:  

o ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ hǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ !ōŦƭǳǎǎǇǊƻŦƛƭǎΣ !ǳŦǿŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ DŜǿŅǎǎŜǊǎ ǳƴŘ α!ǳŦǿŜƛŎƘŜƴά 

des 90°-Winkels 

o Entfernung des Steinmaterials am Auslass der Einleitung links des Durchlasses 

o Abflachen des linksseitigen Ufers in der Kurve über Mittelwasserspiegel 

 

 

Glaadt Glaadtbach innerorts 6 

  

Fließabschnitt, südl. des {ǘǊŀǖŜƴŘǳǊŎƘƭŀǎǎŜǎ αDƭŀŀŘǘŜǊ {ǘǊΦά .ǊǸŎƪŜƴŘǳǊŎƘƭŀǎǎΣ CƭƛŜǖŀōǎŎƘƴƛǘǘ α!Ƴ DƭŀŀŘǘōŀŎƘ тά 

Maßnahmenbereich .ǊǸŎƪŜƴŘǳǊŎƘƭŀǎǎΣ CƭƛŜǖŀōǎŎƘƴƛǘǘ α!Ƴ DƭŀŀŘǘōŀŎƘ оά 
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Hochbrücke Glaadter Straße: 

ω Im Rahmen einer Sofortmaßnahme fand eine gutachterliche Prüfung statt, bei der auch geprüft 

wurde, ob der Kolkschutz unterspült ist und ggf. eine Lastbeschränkung für den Verkehr veranlasst 

werden müsse. Dem war nicht so. Das Widerlager und der Prallhang wurden durch Findlinge gesichert. 

ω Mögliche bauliche Maßnahme: Errichtung einer Ortbetonwand vor Brückenwiderlager als 

Anprallschutz; konkrete Maßnahme durch Brückenbauingenieur entwickeln lassen 

Glaadter Straße 44: 

ω Entfernung des Rohrdurchlasses im Wiesenweg und freier Abfluss des Grabens in den Glaadtbach, da 

eine Betroffenheit durch Bachhochwasser sowie durch Rückstau des Entwässerungsgrabens (der 

Glaadter Straße) an der hinteren Grundstücksgrenze entstand, der dort vor Mündung in den 

Glaadtbach in einem Wiesenweg verrohrt  

Mündung des Erlenbaches und Glaadter Straße 46: 

Gegenüber der Mündung des Erlenbaches ist das Grundstück Glaadter Straße 46 (Wiese) höher als das 

linksseitige Ufer des Glaadtbaches. Der Erlenbach selbst fließt stark eingeengt zum Straßendurchlass vor 

seiner Mündung in den Glaadtbach (siehe Maßnahmenbereich Nr. 7). Wirkungsvolle bzw. notwendige 

Maßnahmen sind hier: 

ω Absenkung des Wiesenbereichs auf dem Grundstück Glaadter Straße 46, Aufweitung des Glaadtbachs 

im vorderen Bereich mit Teilflächenerweb 

ω Erneuerung des Brückenbauwerks zur Erschließung des Grundstücks Nr. 46 

ω Ersatz der maroden Ufermauer durch Natursteinmauer 

ω Optimierung der Einmündung des Erlenbaches in den Glaadtbach 

ω Herstellung einer Notüberlaufmulde links der Glaadtbach-Brücke (Zufahrt zu Nr. 46), Absenkung der 

linksseitigen Wiesen zur Herstellung einer Flutmulde, Entfernung der Zaunanlage am Bach 

ω Gutachterliche Prüfung der Brücke zu Nr. 46, Prüfung eines Ersatzneubaus oberhalb der Erlenbach-

Mündung 

ω Prüfung eines Rückbaus der Straße über den Erlenbach an der Mündung in den Glaadtbach und 

Errichtung eines Radfahrer-/Fußgängerstegs 

Am Glaadtbach 5-9: 

ω Bauliche Herstellung einer Flutmulde/ Notwassergasse rückseitig der Bebauung 

ω (ggf. Erwerb und) Abriss der nicht mehr benötigten nördlichen Gebäude/ Schuppen zur Öffnung des 

Abflusskorridors 

{ǘǊŀǖŜƴōǊǸŎƪŜ α!Ƴ DƭŀŀŘǘōŀŎƘάΥ 

ω Prüfung einer baulichen Änderung der Brücke bei Erneuerung, ggf. Höherlegen der Brücke bzw. 

Aufweitung des Querschnitts, angepasst an die Kapazität der Brücke des alten Bahndamms unterhalb  

ω ggf. Notentlastung in Form eines oberflächlichen Bypasses anlegen (linksseitig in Fließrichtung vorbei 

am Brückenbauwerk 

Glaadtbach von der Straßenbrücke bis zur Kyllmündung: 

ω Absenken des Privatgrundstücks rechts vor dem Brückenbauwerk des alten Bahndamms 

ω Entwicklung eines Gewässerrandstreifens, um Rückstaupotenzial für oberliegenden Fließabschnitt zu 

reduzieren und Hochwasserabfluss zu verbessern 

ω Aufkantungen entlang des Fließabschnitts vor Brückendurchlass entfernen, um Wiederabfließen in 

Bachbett zu gewährleisten 
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ω Unterseitig des alten Bahndamms: Absenkung des Geländes des Kirmesvereins, sodass der Bereich 

überströmbar ist und das Wasser auch geradewegs der Kyll zufließen kann 

Auch hier wurden bereits Sofortmaßnahmen zur Verbesserung umgesetzt:  

ω Mündung in die Kyll wurde zusätzlich erweitert durch Anschieben eines kleinen Walles 

ω Stauwehr des Baches in den Mühlengraben wurde abgerissen, worauf der Wasserspiegel des Baches 

dahinter um ca. 50 cm gefallen ist 

ω abflussbehindernder Bewuchs wurde entfernt 

ω Anliegergrundstück hinter dem Wehr wurde bereits leicht modelliert, Böschung zum Bach gesenkt, 

das Material dahinter als Wall aufgesetzt. 

DƭŀŀŘǘŜǊ {ǘǊŀǖŜκ α!Ƴ DƭŀŀŘǘōŀŎƘάΥ 

ω Regelmäßige Unterhaltung des Entwässerungsgrabens an der Bahntrasse und der Durchlässe des 

Baches sowie des Entwässerungsgrabens 

ω [ŀƴƎŦǊƛǎǘƛƎΥ bƻǘŀōŦƭǳǎǎǿŜƎ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǖŜ α!Ƴ DƭŀŀŘǘōŀŎƘά ōƛǎ ȊǳƳ 9ƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎǎƎǊŀōŜƴ ƛƴ ŘŜǊ 

Straße modellieren und Geländeversatz am Dorfplatz anpassen, sodass das Wasser bei Austreten aus 

dem Bachlauf gezielt und schadarm zum Durchlass an der Glaadter Straße abfließen kann 

Unabhängig von der Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen müssen die (potenziell) Betroffenen 

Maßnahmen der Eigenvorsorge zum Schutz vor Überflutungen treffen. Zudem sind die im Abflussbereich 

genutzten Privatgrundstücke hochwasserangepasst zu gestalten und zu bewirtschaften. Auch im 

Wasserhaushaltsgesetz ist festgeschrieben, dass jede Person, im Rahmen des ihr Möglichen und 

Zumutbaren, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen.  

Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten. 

Die Deutsche Bah hat die Ortsgemeinde darüber informiert, dass die Brücke über den Glaadtbach erneuert 

werden soll. Die Ortsgemeinde hat daraufhin mitgeteilt, dass zur Verbesserung des Hochwasserabflusses 

der Brückenquerschnitt vergrößert werden soll. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Meldung der Hochwasserschäden an der Bahntrasse und dem Bachdurchlass an die DB OG 

(umgesetzt 
durch VG) 

erfolgt 

Beseitigung der Hochwasserschäden an der Bahntrasse und dem Bachdurchlass des 
Glaadtbaches 

DB AG kurz- bis 
mittelfristig 

Vergrößerung des Brückenquerschnitts der Bahnbrücke über den Glaadtbach bei 
bevorstehender Erneuerung 

DB AG kurz- bis 
mittelfristig 

Planung und Umsetzung einer Gesamtmaßnahme am Glaadtbach, unter 
Berücksichtigung der oben genannten innerörtlichen Maßnahmen sowie der unter 
Maßnahmenbereich Nr. 5 aufgeführten außerörtlichen Verbesserungspotenziale 

VG kurz- bis 
mittelfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Glaadtbach: 

¶ hochwasservorsorgende Unterhaltung der innerörtlichen Fließabschnitte gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Glaadtbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle der Durchlässe und Brücken (Glaadter Straße, Am 
Glaadtbach) auf kurzfristigen Unterhaltungsbedarf 

OG regelmäßig 
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¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Glaadtbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle der beiden Durchlässe in der Bahntrasse im Bereich der 
Glaadter Straße 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

DB AG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Anlieger dauerhaft 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Glaadtbaches und der Kyll, 
Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Glaadter Straße, Am 
Glaadtbach), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Erlenbach (Gewässer 3. Ordnung) entspringt zwischen Rabenberger Höfe und Ortslage. Das 

Einzugsgebiet erstreckt sich bis oberhalb des landwirtschaftlichen Betriebs.  

Innerorts kam es bei vergangenen Ereignissen mehrmals auch durch den Erlenbach zu Schäden an 

Grundstücken und Gebäuden (siehe nachfolgenden Maßnahmensteckbrief).  

  

Ziel Zur Entlastung der innerörtlichen Situation sind rückhaltende Maßnahmen oberhalb der Bebauung 

sinnvoll und bereits umgesetzt worden bzw. in Planung. 

Im Rahmen des Ausbaus des Wirtschaftsweges αwŀōŜƴōŜǊƎŜǊ IǀŦŜά wurde bereits 2024 ein 

Rückhaltebecken im Einzugsgebiet des Erlenbaches gebaut. Dort war in gewisser Weise bereits eine 

Rückhaltung durch den vorhandenen Straßendamm gegeben.  

Mit der Erneuerung des Wirtschaftsweges wurde dieser Damm um etwa einen Meter erhöht und zwei 

Notüberläufe geschaffen. Da sich diese Möglichkeit während der laufenden Baumaßnahme ergeben hat 

und umgesetzt werden konnte, ist dies ohne Förderung auf Kosten der Ortsgemeinde kurzfristig erfolgt. 

Darüber hinaus besteht für die Ortsgemeinde auf einem weiteren Grundstück im Einzugsgebiet des 

Erlenbaches, ƛƳ CƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ αLƳ ²ŜǘȊŜƴǇǸǘȊά, die Möglichkeit zur Umsetzung der gleichen Maßnahme. 

Auch dort kann durch Erhöhung einer bestehenden Dammstruktur das bislang vorhandene 

Rückhaltevolumen deutlich erhöht werden. Ergänzend kann durch Anlegen eines weiteren Beckens 

oberhalb weiteres Rückhaltevolumen geschaffen werden. 

 
 

Glaadt Erlenbach außerorts 7 

 

 
Blick gegen die Fließrtg. des Baches vor der Glaadter Str. Flächen mit konkreten Rückhaltepotenzialen 

Maßnahmenbereich Bereits umgesetzte Rückhaltung am Weg 
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Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Herstellung einer Rückhaltung am vorhandenen Wegedamm am Wirtschaftsweg 
αwŀōŜƴōŜǊƎŜǊ IǀŦŜά, Einbau von zwei Notüberläufen 

OG erfolgt 

¶ Erhöhung des vorhandenen Rückhaltevolumens an bestehender Dammstruktur im 
CƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ αLƳ ²ŜǘȊŜƴǇǸǘȊά 

¶ Ergänzende Herstellung weiteren Rückhaltevolumens durch Anlage eines Beckens 
ƻōŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ wǸŎƪƘŀƭǘŜǾƻƭǳƳŜƴǎ ƛƳ CƭǳǊōŜǊŜƛŎƘ αLƳ ²ŜǘȊŜƴǇǸǘȊά 

OG kurzfristig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Erlenbach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Erlenbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle der Durchlässe (Glaadter Straße) auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ Unterhaltung der umgesetzten Rückhaltebereiche im Einzugsgebiet des Erlenbaches 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

OG regelmäßig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Ackerflächen 

¶ konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat 

¶ Hanglängenverkürzung, Verzicht auf erosionsgefährdete Kulturen, ganzjährige 
Bodenbedeckung, Direktsaat  

¶ Umwandlung in Grünland prüfen, Ackernutzung vermeiden 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei potenziell schneller Abflussbildung auf Grünlandflächen 

¶ Grünland erhalten, Narbenpflege optimieren 

¶ Vorflut wie Wegeentwässerung überprüfen, ggf. Ableitung in die Fläche und nach 
Möglichkeit Aktivierung von Kleinstrückhalten (Retentionsraum an Wegedämmen, 
kleinen Erddämmen etc.) 

Flächen-
nutzer 

mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten 

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen 

¶ Belassen von Totholz 

Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 
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Situation Innerorts fließt der Erlenbach, nach Querung der Glaadter Straße, eingeengt zwischen Privatgrundstücken 

und Gebäuden (Fotos oben) zum Glaadtbach. Vor der Mündung quert er ein weiteres Mal die Glaadter 

Straße. Zweimal kam es hier allein 2024 zu Rückstau und Ausuferung des Baches, aufgrund der 

Überlastung des Straßendurchlasses, der zudem stark mit Geröll und Geschiebe aus dem Außengebiet 

zugesetzt war.  

Bei den Hochwasserereignissen 2024 wurden Straße und Durchlass beschädigt.  

  

Ziel Bei zusätzlichen Orts- und Gewässerbegehungen nach dem Ereignis 2024 wurden auch am Erlenbach 

Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten im Siedlungsbereich konkretisiert. 

Gegenüber der Mündung des Erlenbaches ist das Grundstück Glaadter Straße 46 (Wiese) höher als das 

linksseitige Ufer des Glaadtbaches. Der Erlenbach selbst fließt stark eingeengt zum Straßendurchlass vor 

seiner Mündung in den Glaadtbach (siehe Maßnahmenbereich Nr. 7). Wirkungsvolle bzw. notwendige 

Maßnahmen sind hier: 

ω Absenkung des Wiesenbereichs auf dem Grundstück Glaadter Straße 46, Aufweitung des Glaadtbachs 

im vorderen Bereich mit Teilflächenerweb 

ω Erneuerung des Brückenbauwerks zur Erschließung des Grundstücks Nr. 46 

ω Ersatz der maroden Ufermauer durch Natursteinmauer 

ω Optimierung der Einmündung des Erlenbaches in den Glaadtbach 

Glaadt Erlenbach innerorts 8 

 
 

CƭƛŜǖŀōǎŎƘƴƛǘǘΣ IǀƘŜ αDƭŀŀŘǘŜǊ {ǘǊŀǖŜ ррά Einlassbereich, vor Mündung in den Glaadtbach 

Maßnahmenbereich Abflusskritischer Bereich bei Überlastung der Verrohrung 
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ω Herstellung einer Notüberlaufmulde links der Glaadtbach-Brücke (Zufahrt zu Nr. 46), Absenkung der 

linksseitigen Wiesen zur Herstellung einer Flutmulde, Entfernung der Zaunanlage am Bach 

ω Gutachterliche Prüfung der Brücke zu Nr. 46, Prüfung eines Ersatzneubaus oberhalb der Erlenbach-

Mündung 

ω Prüfung eines Rückbaus der Straße über den Erlenbach an der Mündung in den Glaadtbach und 

Errichtung eines Radfahrer-/Fußgängerstegs 

ω Errichtung eines Geschiebefangs im Erlenbach oberhalb des nördlichen Straßendurchlasses der 

Glaadter Straße 

Nach dem Hochwasser Anfang Mai 2024 kam es am 19. Mai erneut zu einem massiven Rückstau am 

Erlenbach, da der Durchlass mit neuem Geschiebe aus dem Bachbett nach leichtem Niederschlag wieder 

verstopft war. Die Mauer zum Gewässer wurde daraufhin eingekürzt, die restliche Schwarzdecke entfernt 

und provisorisch ein Wall entlang der Häuser mit dem vorhandenen Aushub angelegt. Beim nächsten 

Ereignis kann das Wasser nun über die wiederherzustellende Straße direkt in den Glaadtbach abfließen 

Auch für den Erlenbach wird ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt, um die 

Gewässerunterhaltung zielgerichtet durchzuführen und auch mit Blick auf die Hochwasservorsorge 

anzupassen.  

Unabhängig von der Umsetzung der öffentlichen Maßnahmen müssen die (potenziell) Betroffenen 

Maßnahmen der Eigenvorsorge zum Schutz vor Überflutungen treffen. Zudem sind die im Abflussbereich 

genutzten Privatgrundstücke hochwasserangepasst zu gestalten und zu bewirtschaften. Auch im 

Wasserhaushaltsgesetz ist festgeschrieben, dass jede Person, im Rahmen des ihr Möglichen und 

Zumutbaren, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen.  

Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
¶ Beseitigung der Hochwasserschäden durch die Anlieger 

¶ Sicherung des Gastanks unterhalb des Straßendurchlasses 

Anlieger/ 
Eigentümer 

erfolgt 

¶ Integration des Erlenbaches in die Machbarkeitsstudie bzw. die Projektplanung zur 
Gesamtmaßnahme am Glaadtbach (siehe Maßnahmenbereiche Nr. 5 und 6) 

¶ Prüfung einer möglichen Aufweitung des Baches durch Rückbau der den 
Abflussbereich einengenden Mauer und Gestaltung von Böschungen (OG, in 
Abstimmung mit den Gewässeranliegern/ Flächeneigentümern) 

OG mittel- bis 
langfristig 

Errichtung eines Geschiebefangs im Erlenbach oberhalb des nördlichen 
Straßendurchlasses der Glaadter Straße 

OG mittelfristig 

Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Erlenbach, einschließlich der 
Festlegung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle 

VG Auftrag 
vergeben 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Erlenbach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Erlenbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle der Durchlässe (Glaadter Straße) auf kurzfristigen 
Unterhaltungsbedarf 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

OG regelmäßig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

Anlieger dauerhaft 
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¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Erlenbaches und des 
Glaadtbaches, Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Glaadter Straße), 
v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Birbach ist ein Gewässer 3. Ordnung, das an der nördlichen Gemeindegrenze entspringt und der 

Ortslage aus nordöstlicher Richtung zufließt. Oberhalb des östlichen Siedlungsbereiches von Glaadt 

befinden sich eine Teichanlage und ein Stausee im Hauptschluss des Gewässers (Fotos oben). 

Der Stausee liegt in der Zuständigkeit der Verbandsgemeine Gerolstein, die damit auch die Unterhaltung 

der Anlage in ihrer Verantwortung hat. Vor etwa zehn Jahren wurde der Stausee zuletzt ausgebaggert. 

Bisher kam bei Starkregen oder durch Hochwasser des Birbaches noch nicht zu Problemen an den bei 

beiden Anlagen. Nach 2021 wurde eine Abdichtung an einem Abschnitt der Dammanlage des Stausees 

(Foto oben rechts) erneuert. Einmal jährlich erfolgt eine Kontrolle der Anlage durch ein von der VG 

beauftragtes externes Büro (Deformationsmessung).  

bŀŎƘ ŘŜƴ {ǘǳǊȊŦƭǳǘƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎǎƪŀǊǘŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜ α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭά ōŜƛ {ǘŀǊƪǊŜƎŜƴ ŀǳǎ ǀǎǘƭƛŎƘŜǊ wƛŎƘǘǳƴƎ 

mit Wasser beaufschlagt und es kommt zu Abfluss in Richtung Ortslage. 

  

Ziel Beim geplanten Straßenausbau der Straße soll daher die Starkregenvorsorge gesondert berücksichtigt und 

geprüft werden, ob eine talseitige Neigung in Richtung der Teichanlage möglich ist, um das 

Niederschlagswasser bei Überlastung des straßenbegleitenden Entwässerungsgrabens gezielt 

abzuschlagen und den Abfluss in die Bebauung zu vermeiden. Zusätzlich könnten auch Notüberlaufmulden 

oder Kastenrinnen in der Straße, zur Ableitung des Wassers in das Birbachtal, angelegt werden. 

Der Stausee kann bei einem Ereignis, das größer ist als das Bemessungsereignis der Anlage, überstaut 

werden. Geprüft werden muss, ob in diesem Fall eine gesicherter Notüberlauf möglich ist, sodass eine 

Schädigung des Dammes und eine Erosion verhindert wird. Eine regelmäßige, jährliche Kontrolle der 

Glaadt Birbach: Teichanlage und Stausee 9 

  

¢ŜƛŎƘŀƴƭŀƎŜΣ ƻōŜǊƘŀƭō ŘΦ {ǘǊŀǖŜƴŘǳǊŎƘƭŀǎǎŜǎ α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭά Untere Teichanlage/ Stausee Jünkerath 

Maßnahmenbereich {ǘǊŀǖŜ α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭά ŀƳ {ǘŀǳǎŜŜΣ .ƭƛŎƪ wƛŎƘǘǳƴƎ hǊǘǎƭŀƎŜ 
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Anlage und der Standsicherheit des Dammes (Deformationsmessung) ist erforderlich. Ebenso eine 

regelmäßige Unterhaltung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit als technische Rückhaltung 

(wöchentliche Kontrolle durch VG, in Abstimmung mit der SGD Nord). 

Auch der Vorstau oberhalb des Stausees muss regelmäßig unterhalten und die Standsicherheit 

gewährleistet werden, sodass es durch Hochwasser nicht zu einem Bruch der Anlage kommt. Hierfür ist 

der Eigentümer der Anlage, die Verbandsgemeinde, zuständig. 

Auch für den Birbach wird ein Gewässerunterhaltungskonzept aufgestellt, um die Gewässerunterhaltung 

zielgerichtet durchzuführen und auch mit Blick auf die Hochwasservorsorge anzupassen. Darin wird 

nochmals gesondert der Unterhaltungsbedarf und der Zielzustand der Unterhaltung für den Stausee 

festgehalten. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzeptes für den Birbach unter 
Berücksichtigung und Festlegung von Überwachungsstrecken und Strecken mit 
erhöhtem Unterhaltungsbedarf zur Reduzierung der innerörtlichen 
Hochwassergefährdung, einschließlich der Festlegung der notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahmen und -intervalle 

VG Auftrag 
vergeben 

Jährliche Kontrolle des Stausees, Prüfung der Standsicherheit des Damms und Prüfung 
einer gesicherten Notentlastung bei Erreichen des Stauziels bzw. drohender Überlastung 
im Starkregenfall 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Birbach, gemäß 
Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

¶ Zustandserfassung und Überprüfung der Standsicherheit der Vorstau-Anlage am 
Birbach 

¶ regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Anlage 

VG kurzfristig, 

regelmäßig 

Berücksichtigung der Starkregengefahrenkarte sowie bisheriger Erfahrungen bei 
vergangenen Regenereignissen bei zukünftigen Straßenbaumaßnahmen in der Straße 
α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭάΥ 

¶ Notentlastung in das Birbachtal bei Überlastung der ordnungsgemäßen 
Entwässerung durch Errichtung gezielter Notüberlaufstellen als Abschläge, Mulden 
oder Kastenrinnen in der Straße 

OG langfristig 
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Situation Unterhalb des Stausees verläuft der Birbach zunächst zwischen Straße und dem Ferienhof Kloep und tritt 

dann in die Ortslage ein. Im Siedlungsbereich besteht ein hohes Gefahren- und Schadenspotenzial für 

Anliegergrundstücke im Bereich der Straßenquerungen und durch den Verlauf entlang der privaten 

Grundstücke (Fotos oben). 

Insgesamt ist das Gewässer überwiegend nicht zugänglich, um Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 

durchführen zu können. Auch der Einlassbereich in die Bachverrohrung ist nicht zugänglich, da er auf dem 

privaten Grundstück, Burgstraße 1, liegt. Durch die Art und Weise der Grundstücksnutzung im 

unmittelbaren Gewässerumfeld wird das Gefährdungspotenzial für die Anlieger selbst und für Unterlieger 

erhöht.  

  

Ziel Aufgrund des engen Bachlaufs und der dichten Bebauung in der Ortslage, ist es umso wichtiger, dass die 

Nutzung der Privatgrundstücke bis an das Gewässer sensibel, hochwasserangepasst und mit Blick auf die 

Unterlieger schadarm erfolgt. Die von Bachhochwasser betroffenen müssen Maßnahmen der 

Eigenvorsorge ergreifen. Die Sturzflutgefährdungskarten stellen die individuelle Gefährdung und mögliche 

Betroffenheit grundstücksscharf dar. Auch im Wasserhaushaltsgesetz ist festgeschrieben, dass jede 

Person, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 

nachteiligen.  

Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Glaadt Birbach: Burgstraße/ Birbachtal 10 

  

²ŜƎŜŘǳǊŎƘƭŀǎǎ ŀƳ .ƛǊōŀŎƘΣ .ǳǊƎǎǘǊΦκ {ǘǊΦ α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭά Fließabschnitt vor Einlass in die Verrohrung an Burgstraße 

Maßnahmenbereich Einlassbereich Birbach, Burgstraße 1 
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Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  

Die Gewässer- und insbesondere die Anlagenunterhaltung im Bereich der Straßendurchlässe und der 

Bachverrohrung müssen optimiert werden. Festlegungen dazu werden im Gewässerunterhaltungskonzept 

getroffen. Eine dauerhaft mögliche Zugänglichkeit zum Einlassbauwerk in die Verrohrung muss 

gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer abgestimmt werden. 

Eine Entlastung des innerörtlichen Hochwasserabflusses kann zudem durch Maßnahmen im Einzugsgebiet 

erfolgen, indem insbesondere in den Waldbereichen die Wasserrückhaltung durch geeignete Maßnahmen 

gesteigert wird. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sicherstellung/ Herstellung einer dauerhaften Zugänglichkeit/ Zuwegung zum 
Einlassbereich der Bachverrohrung zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen  

OG kurzfristig/ 
dauerhaft 

Zustandsprüfung der Bachverrohrung des Birbaches: 

¶ Prüfung des baulichen Zustands 

¶ Prüfung auf einheitlichen Rohrquerschnitt und freien Abflussquerschnitt 

OG kurzfristig 

Klärung der Zuständigkeit für die Unterhaltung des Bachdurchlasses des Birbaches in der 
Zufahrt zum Ferienhof Kloep (Birbachtal 2): Der private Grundstückseigentümer ist auch 
Eigentümer des Durchlasses 

VG erfolgt 

Sicherstellung der regelmäßigen Gewässerunterhaltung am Birbach: 

¶ ƘƻŎƘǿŀǎǎŜǊǾƻǊǎƻǊƎŜƴŘŜ ¦ƴǘŜǊƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǎ CƭƛŜǖŀōǎŎƘƴƛǘǘǎ ŜƴǘƭŀƴƎ α.ƛǊōŀŎƘǘŀƭά ǳƴŘ 
Burgstraße 

¶ gemäß Festlegungen im erstellten Gewässerunterhaltungskonzept 

VG regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung am Birbach: 

¶ regelmäßige Kontrolle der Bachdurchlässe in der Burgstraße und der Mühlenstraße 
kurzfristigen Unterhaltungsbedarf sowie der des Ein- und Auslasses der 
Bachverrohrung 

¶ dauerhafte Ermöglichung einer Sichtkontrolle durch Freischneiden des Ein- und 
Auslassbereiches 

OG regelmäßig 

Verbesserung des Wasserrückhalts im Wald und Vermeidung des gezielten Abflusses zur 
Ortslage durch verschiedene, sich ergänzende Maßnahmen im Wald: 

¶ Tiefenversickerung begünstigen 

¶ Wasserspeicherung erhöhen 

¶ Oberflächenabfluss mindern 

¶ Infiltration erhöhen 

¶ Linienabfluss mindern, breitflächige Ableitung von den Waldwegen in die Fläche 

¶ Retentionsraum bereitstellen: Kleinrückhalte am Weg und in der Fläche 

Forst mittelfristig 

Maßnahmen bei forstwirtschaftlicher Nutzung 
Maßnahmengruppe W2 gemäß HW-Infopaket 

¶ Schaffung standortgerechter Laub- und Nadelmischwälder 

¶ abflusshemmende, möglichst hangparallele Wegeführung 

¶ Wegeentwässerung in die Fläche ableiten 

¶ Wegedämme für Kleinstrückhaltungen nutzen 
Maßnahmengruppe W3 gemäß HW-Infopaket 

¶ Rückbau nicht zwingend notwendiger Wege 

¶ Rückegassen möglichst hangparallel ausrichten 

¶ Bodenschonender Maschineneinsatz, ggf. Seillinienerschließung 

¶ in Steillagen Bodenschutzwald ausweisen 

¶ Belassen von Totholz 

Forst/ 
Flächen-
eigentümer 

mittelfristig 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks am Bachlauf und im potenziellen 
Überschwemmungsbereich: 

¶ Beseitigung von Abflusshindernissen 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) Lagerungen 
und baulichen Anlagen 

Anlieger dauerhaft 
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¶ Entfernung von Stegen, Brücken bzw. Anlagen ohne wasserrechtliche Genehmigung 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

¶ Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht als Bachanlieger 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser des Birbaches und des Mühlgrabens 
an der Kyll, Oberflächenabfluss nach Starkregen und Kanalrückstau (Birbachtal, 
Burgstraße), v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation Der Mühlengraben wird westlich vor der Bebauung von der Kyll ausgeleitet, quert die Glaadter Straße 

entlang des Objekts Nr. 17 und fließt dann parallel zur Kyll unterhalb der Ortslage Glaadt. Nach Querung 

der Bahntrasse fließt der Mühlengraben südlich der Burgtrasse, bevor er vor der Mühlengasse ein kurzes 

Stück verrohrt geführt wird (Foto oben links). Anschließend fließt er entlang der Mühlengasse zwischen 

privaten Grundstücken und der Straße. 

Das Gewässer ist als Gewässer 3. Ordnung eingetragen (Gewässernr. 2663711260). Es liegt kein 

Wasserrecht zur Wasserentnahme vor, daher ist als Gewässer 3. Ordnung in Unterhaltungs-Zuständigkeit 

der Verbandsgemeinde und nicht eines etwaigen Wasserrechtsinhabers, wie bspw. bei anderen 

Mühlgräben an Wasserkraftanlage. 

  

Ziel Eine regelmäßige Unterhaltung des Gewässers, zur Sicherstellung des Normalwasserabflusses, ist durch 

den Unterhaltungszuständigen durchzuführen. Dies dürfte die Verbandsgemeinde sein. Es sollte jedoch 

nochmals geprüft werden, ob keine private Eigentümerschaft, aufgrund eines Wasserrechts, vorliegt. 

Darüber hinaus soll geprüft werden, wozu die Holzbalken als Durchlassbegrenzung am Auslass der 

Bachverrohrung (Foto oben links) eingesetzt sind und ob diese notwendig sind oder entfernt werden 

können, um nicht zu Rückstau innerhalb der Bachverrohrung zu führen. 

Für die Unterhaltung der Durchlässe in privaten Grundstückszufahrten sind die Eigentümer der Anlagen 

zuständig. Für die Bachverrohrung in der Regel die Ortsgemeinde. Hier sollte eine Kamerabefahrung zur 

Zustandserfassung durchgeführt werden. 
 

Glaadt Mühlengraben 11 

 

 

Auslass der Verrohrung in der Mühlengasse   Durchlass in der Zufahrt zum Grundstück Mühlengasse 

Maßnahmenbereich Mühlengraben im Bereich der Glaadter Straße 

 

 






















































